
1Ausgegeben: 15. 06. 2018

Gesetz zur Änderung kommunalwahl-
rechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat am 13. Juni 2018 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 6. März 2018 (GBl. S. 65, 73) ge ändert
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 26 wird wie folgt geändert:

    a)  Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

    b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

        „(4) Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele
Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen
sind. In Gemeinden mit nicht mehr als 3.000 Ein-
wohnern dürfen die Wahlvorschläge höchstens
doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemein-
deräte zu wählen sind.“

2. § 27 wird wie folgt geändert:

    a)  In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch
ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt:

        „§ 26 Absatz 4 Satz 2 findet keine Anwendung.“

    b)  Absatz 3 Sätze 3 und 4 werden neuer Absatz 4.

    c)  Im neuen Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort
„Findet“ die Wörter „bei unechter Teilortswahl“
eingefügt.

    d)  Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab -
sätze 5 und 6.

    e)  Im neuen Absatz 5 Halbsatz 2 werden die Wörter
„Absatz 3 Satz 4“ durch die Wörter „Absatz 4 Satz 2“
ersetzt.

3. Nach § 31 wird folgender § 31 a eingefügt:

                                            „§ 31 a

                         Folgen des Verbots einer Partei 
                              oder Wählervereinigung

    (1) Stellt das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21
Absatz 4 des Grundgesetzes fest, dass eine Partei oder
die Teilorganisation einer Partei verfassungswidrig
ist, scheiden Gemeinderäte,

    1.  die aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei
oder Teilorganisation gewählt worden sind, oder

    2.  die dieser Partei oder Teilorganisation zu einem
Zeitpunkt zwischen der Antragstellung nach § 43
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und der
Verkündung der Entscheidung nach § 46 des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes angehört ha -
ben,

    mit der Verkündung der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem Gemeinderat aus. Für unan-
fechtbar verbotene Ersatzorganisationen (§ 33 des Par-
teiengesetzes) gilt Satz 1 entsprechend.

    (2) Wird eine Wählervereinigung nach dem Vereins-
gesetz verboten, scheiden Gemeinderäte, die aufgrund
eines Wahlvorschlags dieser Wählervereinigung ge-
wählt worden sind, mit der Unanfechtbarkeit des Ver-
bots aus dem Gemeinderat aus. 

    (3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und
des Absatzes 2 bleiben die freigewordenen Sitze un-
besetzt. 

    (4) Scheidet ein Gemeinderat ausschließlich nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 aus dem Gemeinderat aus,
rückt die als nächste Ersatzperson festgestellte Person
nach. § 31 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ersatz-
personen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1
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Satz 1 Nummer 2 erfüllen, sind vom Nachrücken aus-
geschlossen.

    (5) Der Gemeinderat stellt das Ausscheiden aus dem
Gemeinderat und den Ausschluss vom Nachrücken
fest. Für Beschlüsse, die unter Mitwirkung von Perso-
nen nach den Absätzen 1 und 2 zu Stande gekommen
sind, gilt § 18 Absatz 6 entsprechend.“

4. In § 65 Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz ein-
gefügt:

    „Stellt das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21
Absatz 4 des Grundgesetzes fest, dass eine Partei oder
die Teilorganisation einer Partei verfassungswidrig
ist, oder wird eine Wählervereinigung nach dem 
Vereinsgesetz unanfechtbar verboten, gilt § 31 a ent -
sprechend; die Feststellung nach § 31 a Absatz 5 Satz 1
trifft der Gemeinderat.“

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung
vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt:

                                            „§ 25 a

                         Folgen des Verbots einer Partei 
                              oder Wählervereinigung

    (1) Stellt das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21
Absatz 4 des Grundgesetzes fest, dass eine Partei oder
die Teilorganisation einer Partei verfassungswidrig
ist, scheiden Kreisräte,

    1.  die aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei
oder Teilorganisation gewählt worden sind, oder

    2.  die dieser Partei oder Teilorganisation zu einem
Zeitpunkt zwischen der Antragstellung nach § 43
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und der
Verkündung der Entscheidung nach § 46 des Bun-
desverfassungsgerichtsgesetzes angehört haben,

    mit der Verkündung der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts aus dem Kreistag aus. Für unanfecht-
bar verbotene Ersatzorganisationen (§ 33 des Parteien-
gesetzes) gilt Satz 1 entsprechend.

    (2) Wird eine Wählervereinigung nach dem Vereins-
gesetz verboten, scheiden Kreisräte, die aufgrund 
eines Wahlvorschlags dieser Wählervereinigung ge-

wählt worden sind, mit der Unanfechtbarkeit des Ver-
bots aus dem Kreistag aus. 

    (3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und
des Absatzes 2 bleiben die freigewordenen Sitze un-
besetzt. 

    (4) Scheidet ein Kreisrat ausschließlich nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 aus dem Kreistag aus, rückt die als
nächste Ersatzperson festgestellte Person nach. § 25
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ersatzpersonen, die
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2
erfüllen, sind vom Nachrücken ausgeschlossen.

    (5) Der Kreistag stellt das Ausscheiden aus dem
Kreistag und den Ausschluss vom Nachrücken fest.
Für Beschlüsse, die unter Mitwirkung von Personen
nach den Absätzen 1 und 2 zu Stande gekommen sind,
gilt § 14 Absatz 6 entsprechend.“

2. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
des Verbands Region Stuttgart

§ 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Errichtung des Ver-
bands Region Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 92),
das zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 23. Feb -
ruar 2017 (GBl. S. 99, 100) geändert worden ist, wird fol-
gender Satz angefügt:

„Für die Folgen des Verbots einer Partei oder der Teilor-
ganisation einer Partei oder einer Wählervereinigung gilt
§ 25 a der Landkreisordnung entsprechend.“

Artikel 4

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 1. Sep-
tember 1983 (GBl. S. 429), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870, 875)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

    „Wahlberechtigte, die erst für die Neuwahl wahl -
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung
des Wählerverzeichnisses bekannt sind, in das Wähler -
verzeichnis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl
eingetragen; im Übrigen erhalten sie auf Antrag einen
Wahlschein.“ 

2. In § 15 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

    „Sie dürfen in Ausübung ihres Amts ihr Gesicht nicht
verhüllen.“
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3. In § 19 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 werden nach dem
Wort „wie“ die Wörter „in Gemeinden mit bis zu 
3.000 Einwohnern Gemeinderäte oder“ eingefügt und
nach dem Wort „Wohnbezirk“ die Angabe „ , bei“
durch die Wörter „oder bei“ ersetzt.

4. § 37 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 Satz 5 werden auf-
gehoben.

5. § 57 wird wie folgt geändert:

    a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

    b)  Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

        „(2) Für die Einwohnerzahl eines Teils des Ge-
meindegebiets ist der Anteil an der Einwohnerzahl
nach Absatz 1 maßgebend, der dem Anteil der Ein-
wohner des Teils des Gemeindegebiets an der Ge-
samteinwohnerzahl der Gemeinde nach dem Mel-
deregister zu dem nach Absatz 1 maßgeblichen
Zeitpunkt entspricht.“

Artikel 5

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

(2) Für Bürgermeisterwahlen, die vor dem 1. Januar 2019
stattfinden, findet § 6 Absatz 4 Satz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung Anwendung.
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